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Zustimmung zur Leistung einer außerplanmäßigen Ausgabe im Verwaltungshaushalt 
2005 (4820.67200) 
 
Beschlussvorschlag 
 
Der Leistung einer außerplanmäßigen Ausgabe im Verwaltungshaushalt für das Haushaltsjahr 
2005 auf der Haushaltsstelle 
48200.67200 - Grundsicherung nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II), 

   Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts von Gemeinden und 
   Gemeindeverbänden - 

in Höhe von 1.200.000,00 EUR wird die Zustimmung erteilt. 
 
Deckungsmittel stehen zur Verfügung durch Minderausgaben auf  der Haushaltsstelle 
41000.67200 - Hilfe zum Lebensunterhalt, Erstattungen BSHG -.  
 
 
 
Sachverhalt 
 
Das Landesgesetz zur Ausführung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch vom 14.12.2004 legt 
in § 5 fest, dass die Kreise durch Satzung bestimmen können, ihre Gemeinden mit bis zu 23 
% an den Kosten für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II zu beteiligen. 
Der Kreis hat hiervon durch Satzung Gebrauch gemacht.  
Für Norderstedt ergibt sich in 2005 ein voraussichtlicher Anteil von rund 1.200.000,00 EUR. 
 
Diese Regelung ersetzt die bisherige Gemeindebeteiligung am Aufwand nach dem Bundesso-
zialhilfegesetz. 
Bei der Aufstellung des 1. Nachtragshaushalts 2004 /2005 standen die Daten für die Gemein-
debeteiligung noch nicht zur Verfügung. Es müssen daher mittels außerplanmäßiger Ausgabe 
die im Haushalt 2005 für die Kostenbeteiligung an der Sozialhilfe bereitgestellten Mittel ent-
sprechend den Gliederungs- und Gruppierungsvorschriften der Haushaltspläne umgewidmet 
werden. 


